
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your ListNRide Bike Protection is arranged for ListNRide by Laka NL B.V. 
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Laka – der Versicherer von ListNRide 

Laka NL B.V. gewährleistet Versicherungsschutz für ListNRide-Vermietungen 

 

Bei jeder Vermietung über die Plattform von ListNRide gibt es eine Fahrradversicherung 

dazu. Dadurch können Lister und Rider darauf vertrauen, dass die auf ListNRide 

angebotenen Bikes geschützt sind. Für den Versicherungsschutz gelten für Lister und Rider 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ListNRide, die wir in diesem Dokument 

zusammengefasst haben. 

 

Überprüfe bitte, dass die Angaben in deinem Konto auf der Plattform richtig sind. Bitte lies dir 

außerdem das vorliegende Dokument und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sorgfältig durch, damit du deine Rechte und Pflichten genau kennst.  

 

Schadensmeldung 

Bitte nutze das mit deiner Buchung verknüpfte Schadensformular, um Schäden zu melden. 

Das Formular ist in deinem ListNRide Konto hinterlegt. Sobald du das ausgefüllte Formular 

eingereicht hast, wird sich Laka mit dir in Verbindung setzen.  

Versicherungsprämie 

Pro Verleih wird Ridern eine Tagespauschale in Rechnung gestellt, die vom Wert der 

geliehenen Ausrüstung abhängig ist. ListNRide wird den Anteil für die Versicherung 

zusammen mit den Kosten für die Vermietung einziehen. Dadurch ist jedes Rad für die 

Dauer der Vermietung versichert.   

 

Was wird abgedeckt? 

Bei ListNRide werden die Bikes von Listern wie folgt versichert: 

 

Unfallschäden 

- Hierunter fallen plötzlich eintretende bzw. unvorhersehbare Schäden am 

Fahrrad, die dessen Funktion beeinträchtigen. 

Diebstahl  

- Diebstahlschutz besteht dann, wenn sich das Rad an einem gesicherten, 

nicht-öffentlichen Abstellort* befindet. 

- Diebstahlschutz besteht auch dann, wenn das Rad außerhalb eines 

gesicherten, nicht-öffentlichen Abstellorts* von Ridern unbeaufsichtigt 

gelassen wird, die Anforderungen an das Schloss jedoch erfüllt werden. 

- Diese Anforderungen werden unter „Pflichten für Rider und Lister“ 

näher erläutert. 
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Kosten in Verbindung mit der Prüfung/Regulierung von Schäden 

- Von der Versicherung werden Kosten in Verbindung mit der Prüfung von 

Schäden am Rad bzw. der Rechtmäßigkeit von Schadensmeldungen 

abgedeckt. 

- Von der Versicherung werden angemessene sonstige Kosten abgedeckt, 

beispielsweise für den Versand von Ersatzteilen. 

 

Weiterhin können Rider folgende Kosten geltend machen: 

 

Notfallreisekosten in Höhe von bis zu 200 EUR 

- Die Versicherung deckt angemessene Reisekosten von Ridern ab, die ihre 

Tour mit dem geliehenen Rad aufgrund eines Defekts oder aufgrund von 

Schäden am Bike nicht vollenden können. 

 

* Als gesicherter, nicht-öffentlicher Abstellort gilt ein gesicherter, verschlossener Abstellort, auf den 
allein der Rider bzw. die Riderin Zugriff haben (das können auch die Wohnung oder die Unterkunft 
von Ridern sein). 

Was wird NICHT abgedeckt? 

- Schäden infolge von Verschleiß oder mangelnder Wartung sowie oberflächliche 

Beschädigungen 

- Schadensereignisse, die auf Betrug, Unredlichkeit oder kriminelle Aktivitäten 

zurückzuführen sind 

- Schadensereignisse infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

- Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass der Rider bzw. die Riderin zum 

Zeitpunkt des Unfalls des versicherten Fahrrads unter dem Einfluss von 

Betäubungsmitteln stand 

- Schäden infolge von Pflichtverletzungen durch Rider bzw. Lister (siehe hierzu auch 

„Pflichten für Rider und Lister“) 

- Jeder Fall, in dem der Vermieter glaubt, dass der Rider bzw. die Riderin das Fahrrad 

gestohlen oder absichtlich nicht zurückgegeben hat (Arglistige Täuschung) 

Pflichten für Rider und Lister 

Fahrrad sichern 

Diebstahlschutz besteht nur dann, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt werden: 

  

- Lassen Rider ihr Fahrrad außerhalb eines gesicherten, nicht-öffentlichen Abstellorts* 

unbeaufsichtigt zurück, muss es mit einem Schloss mit„Sold Gold Secure“-Zertifizierung 

bzw. ART-Gütesiegel (Kategorie 2 oder höher) oder einem anderen von Laka in 

Schriftform bestätigten Schlosstyp an einem unbeweglichen Gegenstand gesichert 

werden. 

https://www.soldsecure.com/approved-product-search?product_type_id=&product_type_caption=&grading=303&company=&action=
https://www.stichtingart.nl/en/home-en/
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Schadensmeldung 

Rider müssen: 

 

- Schäden während des Mietzeitraums melden, 

- sämtliche Nachweise erbringen, die Laka für die Prüfung einer Schadensmeldung 

benötigt. 

 

Lister müssen: 

 

- einen Diebstahl unverzüglich der Polizei melden,  

- Schäden während des Mietzeitraums melden, 

- sämtliche Nachweise erbringen, die Laka für die Prüfung einer Schadensmeldung 

benötigt. 

 

 

* Als gesicherter, nicht-öffentlicher Abstellort gilt ein gesicherter, verschlossener Abstellort, auf den 
allein der Rider bzw. die Riderin Zugriff haben (das können auch die Wohnung oder die Unterkunft 
von Ridern sein). 
 

Schäden melden 

Schäden musst du über das Buchungsportal in deinem Konto auf der ListNRide Plattform 

melden. Dort findest du einen Link, über den du Laka notwendige Angaben wie deinen 

Namen, deine Adresse oder Angaben zum Schadensfall (darunter Datum, Uhrzeit, Standort) 

sowie Details zu evtl. versicherter Ausrüstung übermitteln kannst.  

 

Darüber hinaus musst du Laka auf Anfrage weitere Nachweise zur Verfügung stellen, die 

benötigt werden, um den Schadensfall zu prüfen. Das können Fotos des Fahrrads oder des 

verwendeten Schlosses, der Beschädigungen am Rad oder eine polizeiliche 

Vorgangsnummer sein. 

 

Schadenregulierung  

Schäden werden in jedem Fall direkt von ListNRide reguliert, nachdem Laka die zugehörige 

Schadensmeldung geprüft und für rechtmäßig befunden hat. ListNRide entschädigt Lister für 

ihren Verlust. 

 

Sobald ein Rad ersetzt wurde, ist Laka berechtigt, das ersetzte Rad zu verwerten oder 

Schadenersatz bis zur Höhe der ausgezahlten Schadensumme von Dritten zu verlangen. 
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Glossar 

 

Nachstehend werden einige zentrale Begriffe in Verbindung mit der Laka Versicherung näher 

erläutert.  

 

Lister 

Personen bzw. Geschäftsinhaber*innen, die Ausrüstung bzw. eines oder mehrere Fahrräder 

verleihen. 

 

Rider 

Personen, die Ausrüstung bzw. eines oder mehrere Fahrräder leihen. 

 

Fahrrad 

Hierzu zählen Fahrräder, E-Bikes, Tandems oder Lastenräder, die durch menschliche 

Pedalkraft angetrieben werden und die von dir in der ListNRide Plattform registriert wurden 

sowie auf deiner Police angegeben sind. Dies schließt elektrisch angetriebene Fahrräder mit 

ein, die die einschlägigen Vorschriften für Pedelecs erfüllen. 

 

Buchungsportal 

Hiermit ist der Bereich „Meine Buchungen“ auf listnride.com gemeint, in dem Informationen 

zur Buchung hinterlegt sind und über den Schadens- oder Diebstahlmeldungen 

vorgenommen werden können. 

 

 

Gesicherter, nicht-öffentlicher Abstellort 

Dies bezeichnet einen gesicherten Abstellort mit begrenztem und kontrolliertem Zugang, zu 

dem aber auch andere Personen außer dir Zugang haben dürfen. 

 

Unbewegliche Sache 

Das sind feste oder massive Gegenstände, die ohne Spezialwerkzeug oder -ausrüstung 

weder gelöst noch mitsamt dem Fahrrad entfernt noch unter/über das Fahrrad gehoben 

werden können. 

 

Plattform 

Dieser Begriff bezieht sich auf listnride.com, worüber du auf Informationen zur Buchung und 

zur Ausrüstung zugreifen sowie Schäden melden kannst. 
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Oberflächliche Beschädigung 

Hierunter fallen Beschädigungen, Kratzer, Dellen oder kosmetische Veränderungen am 

Fahrrad, die durch einen Unfall verursacht wurden und weder die Funktion des Fahrrads 

beeinträchtigen noch seine Nutzung verhindern. 

 

Diebstahl 

Dies bezeichnet die unbefugte Aneignung deiner Ausrüstung durch Dritte mit der Absicht, 

diese dir dauerhaft vorzuenthalten. 

 

Verschleiß 

Hierunter fallen Schäden, die nach und nach durch den normalen Gebrauch deiner 

Ausrüstung entstehen und nicht auf einen Unfall zurückzuführen sind. 
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